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VAT Newsletter 
Aktuelle Themen und Fragestellungen  
rund um die Mehrwertsteuer 

März 2024 

 

GESETZGEBUNG 

Bundesrat stimmt Wachstums-
chancengesetz zu 
Bundesrat, Beschluss vom 22. 
März 2024 

Der Bundestag hat am 17. No-
vember 2023 das „Gesetz zur 
Stärkung von Wachstumschan-
cen, Investitionen und Innovation 
sowie Steuervereinfachung und 
Steuerfairness“ (Wachstumschan-
cengesetz – WtChancenG) be-
schlossen. Der Bundesrat hat 
dann am 24. November 2023 dem 
Gesetz nicht zugestimmt und die 
Einberufung des Vermittlungsaus-
schusses verlangt. Dieser hat sich 
am 21. Februar 2024 mit dem 
Wachstumschancengesetz be-
fasst und als Verhandlungsergeb-
nis ein stark abgespecktes 
Wachstumschancengesetz ange-
nommen. Der Bundestag hat das 
Vermittlungsergebnis am 23. Feb-
ruar 2024 bestätigt. Die Zustim-
mung des Bundesrats erfolgte 
schließlich am 22. März 2024. 

Das Gesetz enthält insbesondere 
folgende Änderungen bei der Um-
satzsteuer: 

Verpflichtende Verwendung von 
elektronischen Rechnungen 
Im Vorgriff auf das geplante Mel-
desystem (Richtlinien-Vorschlag 
der EU-Kommission „VAT in the 
Digital Age“ aus Dezember 2022) 
wird eine obligatorische elektroni-
sche Rechnung (E-Rechnung) 
zum 1. Januar 2025 eingeführt  

(§ 14 Abs. 1 bis 3 UStG). Die Ver-
pflichtung ist auf Leistungen zwi-
schen inländischen Unternehmen 
begrenzt und gilt in diesen Fällen 
ohne Zustimmung des Rech-
nungsempfängers. Ausgenommen 
von der Verpflichtung sind Klein-
betragsrechnungen und Fahraus-
weise. Allerdings gelten für die 
Einführung der E-Rechnung groß-
zügige Übergangsregelungen (vgl. 
§ 27 Abs. 38 UStG). 

Die „E-Rechnung“ wird gesetzlich 
neu definiert als Rechnung, die in 
einem strukturierten elektroni-
schen Format ausgestellt, über-
mittelt und empfangen wird, das 
ihre elektronische Verarbeitung 
ermöglicht, was grundsätzlich den 
Vorgaben der Richtlinie 
2014/55/EU vom 16. April 2014 
entspricht. Durch den Bundestag 
wurde eine Alternative dazu auf-
genommen (vgl. § 14 Abs. 1 Satz 
6 Nr. 2 UStG). Das strukturierte 
elektronische Format einer elekt-
ronischen Rechnung kann auch 
zwischen Rechnungsaussteller 
und Rechnungsempfänger verein-
bart werden. Voraussetzung ist, 
dass das Format die richtige und 
vollständige Extraktion der nach 
diesem Gesetz erforderlichen An-
gaben aus der elektronischen 
Rechnung in ein Format ermög-
licht, das der zuvor genannten eu-
ropäischen Norm entspricht oder 
mit dieser interoperabel ist. Aus-
weislich der Gesetzesbegründung 
sollen somit insbesondere über 
EDI-Verfahren ausgestellte Rech-
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nungen ebenfalls die Formatvor-
gaben erfüllen können. Die For-
mulierung sei dabei technologieof-
fen und erlaube auch eine 
Anwendung auf weitere (auch 
neue) elektronische Rechnungs-
formate. 

Die Änderungen treten grundsätz-
lich am 1. Januar 2025 in Kraft mit 
– gegenüber dem Regierungsent-
wurf verlängerten – Übergangs-
regelungen für den Zeitraum 
2025 bis 2027 (vgl. § 27 Abs. 38 
UStG): Für einen nach dem 31. 
Dezember 2024 und vor dem 1. 
Januar 2027 ausgeführten Um-
satz (also im Jahr 2025 und 2026) 
sind sonstige Rechnungen auf Pa-
pier oder vorbehaltlich der Zustim-
mung des Empfängers in einem 
anderen elektronischen Format 
zulässig (sonstige Rechnung); bis 
31. Dezember 2027 sind Rech-
nungen auf Papier oder in einem 
anderen elektronischen Format 
(sonstige Rechnung) möglich, 
wenn der Umsatz des die Rech-
nung ausstellenden Unternehmers 
im Vorjahr nicht mehr als 800.000 
Euro betrug; in 2026 und 2027 
sind  Rechnungen in einem ande-
ren elektronischen Format zuläs-
sig, wenn sie mittels elektroni-
schem Datenaustausch nach EDI-
Verfahren ausgestellt werden, 
was  der Zustimmung des Emp-
fängers bedarf. 

Vereinfachungen im Besteue-
rungsverfahren 
Die Vereinfachungsregelung, 
nach der der Leistungsempfänger 
als Steuerschuldner gilt, wenn 
leistender Unternehmer und Leis-
tungsempfänger die Umkehr der 
Steuerschuldnerschaft angewandt 
haben, obwohl dies objektiv nicht 
zutreffend war, kann auch für Um-
sätze aus der Übertragung von 
Emissionszertifikaten nach § 3 Nr. 
2 Brennstoffemissionshandelsge-
setz angewendet werden (§ 13b 
Abs. 5 Satz 8 UStG); Inkrafttreten 
am 1. Januar 2024. 

Erweiterung der Ist-Besteue-
rung: Die Grenze für die Ist-Be-
steuerung, bei der die Steuer 
nach den vereinnahmten statt den 
vereinbarten Entgelten berechnet 
werden kann, wird von derzeit 
600.000 Euro auf 800.000 Euro 
angehoben (§ 20 Satz 1 Nr. 1 
UStG); Inkrafttreten am 1. Januar 
2024. 

Kleinunternehmerregelung: 
Grundsätzlich ist dann keine 
Übermittlung von USt-Voranmel-
dungen sowie einer USt-Jahreser-
klärung mehr notwendig. Dies soll 
jedoch nicht die Fälle des § 18 
Abs. 4a UStG betreffen. Auch bei 
Aufforderung zur Abgabe durch 
das Finanzamt (vgl. § 149 Abs. 1 
Satz 2 AO) soll die Erklärungs-
pflicht noch bestehen bleiben. 

Der Verzicht auf die Kleinunter-
nehmerregelung kann künftig bis 
zum Ablauf des zweiten auf den 
Besteuerungszeitraum folgenden 
Kalenderjahres erklärt werden; 
bislang: bis zur Unanfechtbarkeit 
der Steuerfestsetzung (§ 18 Abs. 
1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1, § 19 Abs. 
1 Satz 4, Abs. 2 UStG); erstmalige 
Anwendung ist für den Besteue-
rungszeitraum 2024 vorgesehen 
(vgl. § 27 Abs. 39 UStG: „Besteu-
erungszeiträume, die nach dem 
31. Dezember 2023 enden“). 

Umsatzsteuer-Voranmeldung 
Auf die Übermittlung einer Um-
satzsteuer-Voranmeldung wird bei 
Kleinunternehmern im Sinne von 
§ 19 Abs. 1 UStG grundsätzlich 
verzichtet. Unternehmer sollen 
durch das Finanzamt von der Ver-
pflichtung zur Abgabe der Voran-
meldung und Entrichtung der Vo-
rauszahlung befreit werden, wenn 
die Steuer für das vorausgegan-
gene Kalenderjahr nicht mehr als 
2.000 EUR (bisher 1.000 EUR) 
betragen hat. Die Regelung gilt ab 
dem Besteuerungszeitraum 2025. 

 

 

Ermäßigter Steuersatz bei Kör-
perschaften nach § 12 Abs. 2 
Nr. 8 Buchst. a UStG 
In § 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a 
Satz 3 UStG wird klargestellt, 
dass dieser nur auf Leistungen 
von Zweckbetrieben nach den §§ 
66 bis 68 AO anzuwenden ist. Bei 
Leistungen von Zweckbetrieben 
nach § 65 AO finde zukünftig auch 
nach dem Gesetz keine umsatz-
steuerrechtliche Prüfung der Wett-
bewerbsrelevanz dieser Leistun-
gen statt. Denn bei 
Zweckbetrieben im Sinne von § 
65 AO werde dem Wettbewerbs-
gedanken bereits durch die Defini-
tion des Zweckbetriebs in § 65 AO 
hinreichend Rechnung getragen.  

Die Änderung des § 12 Absatz 2 
Nummer 8 Buchstabe a Satz 3 
UStG erfolgt vor dem Hintergrund 
der Rechtsprechung (vgl. BFH-Ur-
teil vom 26. August 2021 V R 
5/19). Der BFH hatte dort ent-
schieden, dass die Wettbewerbs-
klausel des § 12 Absatz 2 Num-
mer 8 Buchstabe a Satz 3 UStG 
nach dem derzeitigen Gesetzes-
wortlaut auch auf Zweckbetriebe 
im Sinne des § 65 AO anzuwen-
den sei (vgl. auch die neue BFH-
Entscheidung XI R 4/20 am Ende 
des Newsletters).  

 

Regierungsentwurf für ein Vier-
tes Bürokratieentlastungsge-
setz (Stand: 13. März 2024) 

Das Bundeskabinett hat den Re-
gierungsentwurf für ein Viertes 
Gesetz zur Entlastung der Bürge-
rinnen und Bürger, der Wirtschaft 
sowie der Verwaltung von Büro-
kratie (Viertes Bürokratieentlas-
tungsgesetz - BEG IV-E) be-
schlossen. Im Regierungsentwurf 
sind neue steuerliche Maßnah-
men enthalten. 

Gegenüber dem Referentenent-
wurf wurden im umsatzsteuerli-
chen Bereich insbesondere fol-
gende Maßnahmen neu 
aufgenommen: 
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Voranmeldungszeitraum: Anhe-
bung der Umsatzsteuer-Grenze 
des abgelaufenen Jahres für die 
Geltung des Kalendermonats als 
Voranmeldungszeitraum von 
7.500 Euro auf 9.000 Euro (§ 18 
Abs. 2 Satz 2, Abs. 2a Satz 1 
UStG-E) 

Differenzbesteuerung bei Wie-
derverkäufern: Anhebung der 
Einkaufspreisgrenze von 500 Euro 
auf 750 Euro (§ 25a Abs. 4 Satz 2 
UStG-E) 

Die bereits im Referentenentwurf 
enthaltene, beabsichtigte Verkür-
zung der Aufbewahrungsfrist für 
Buchungsbelege  ̶  einheitlich im 
Steuer- und Handelsrecht von 
zehn auf acht Jahre  ̶  ist unverän-
dert geblieben. Die Verkürzung 
soll auch für Rechnungen nach § 
14b UStG gelten. 

 

NEUES VOM EUGH 

Minderung der Bemessungs-
grundlage wegen Uneinbring-
lichkeit  
EuGH, Urteil vom 29. Februar 
2024 – Rs. C-314/22 – Consor-
tium Remi Group 

Das Urteil des EuGH betrifft ins-
besondere die Auslegung von Art. 
90 MwStSystRL. Es erging im 
Rahmen eines Rechtsstreits zwi-
schen der Consortium Remi 
Group (C) und der bulgarischen 
Finanzverwaltung wegen der Wei-
gerung, der C zu gestatten, den 
Betrag der Mehrwertsteuer zu be-
richtigen, die sie für Forderungen 
entrichtet hat, die von Schuldnern 
nicht beglichen wurden.  
 
Sachverhalt 
Die bulgarische Gesellschaft C ist 
im Bau von Gebäuden und Anla-
gen tätig.  
 
Für den Zeitraum von 2006 bis 
2010 und für das Jahr 2012 stellte 
C fünf Gesellschaften Rechnun-
gen aus. Die darin ausgewiesene  
Mehrwertsteuer führte C ab. Da 

die Gesellschaften diese Rech-
nungen nicht bezahlten, belief 
sich jedoch der Gesamtbetrag der 
Mehrwertsteuerforderungen von C 
aus diesen Rechnungen auf etwa 
309.085 Euro. 
 
Mit einem Steuerprüfungsbe-
scheid vom 31. Januar 2011 wur-
den Schulden von C nach dem 
Mehrwertsteuergesetz für den 
Zeitraum vom 1. Januar 2007 bis 
zum 31. Juli 2010 festgestellt, ein-
schließlich der in den Rechnun-
gen an eine Gesellschaft ausge-
wiesenen Mehrwertsteuer. C focht 
diesen Bescheid gerichtlich an; 
ihre Klage wurde jedoch vom erst-
instanzlichen Gericht abgewiesen. 
Dessen Urteil wurde vom Obers-
ten Verwaltungsgericht bestätigt. 
 
Am 7. Februar 2020 beantragte C 
bei der bulgarischen Finanzver-
waltung, einen Betrag in Höhe von 
309.085 Euro zuzüglich Verzugs-
zinsen mit ihren Mehrwertsteuer-
schulden zu verrechnen. Dieser 
Betrag entsprach der Mehrwert-
steuer, die sie aufgrund der an die 
fünf Gesellschaften ausgestellten 
Rechnungen erklärt und abgeführt 
hatte. In der Anlage zu ihrem Ver-
rechnungsantrag legte C eine 
„Liste der von den Vertragspart-
nern nicht gezahlten Beträge“ vor. 
 
Dieser Antrag wurde jedoch mit 
der Begründung abgelehnt, dass 
er nach Ablauf der Ausschlussfrist 
gemäß Art. 129 Abs. 1 DOPK 
(Steuer- und Sozialversicherungs-
verfahrensordnung) gestellt wor-
den sei. Zudem habe C nicht 
nachgewiesen, dass die Mehr-
wertsteuerforderungen, die den 
Schuldnergesellschaften in Rech-
nung gestellt worden seien, voll-
ständig oder teilweise nicht begli-
chen wurden. 
 
Im Rahmen ihres Einspruchs ge-
gen den ablehnenden Bescheid 
über diesen Antrag legte C die 
Entscheidungen über die Eröff-
nung von Insolvenzverfahren ge-
gen die fünf Gesellschaften sowie 
Beweise dafür vor, dass diese 
Forderungen von den Verwaltern 
der fünf Gesellschaften anerkannt 

und in das Verzeichnis der aner-
kannten Forderungen, das im 
Rahmen dieser Insolvenzverfah-
ren erstellt worden sei, eingetra-
gen worden seien. 
 
Die Ablehnung des Verrechnungs-
antrags wurde mit Bescheid des 
Direktors vom 22. Mai 2020 in vol-
lem Umfang bestätigt. 
 
Die von C hiergegen erhobene 
Klage gegen den vom Direktor be-
stätigten ablehnenden Bescheid 
über den Verrechnungsantrag 
wurde vom Verwaltungsgericht 
Varna abgewiesen. Gegen das 
Urteil legte C eine Kassationsbe-
schwerde beim Obersten Verwal-
tungsgericht, dem vorlegenden 
Gericht, ein. Sie machte geltend, 
dass nach Art. 90 Abs. 1 MwSt-
SystRL die Mehrwertsteuerbe-
messungsgrundlage vermindert 
werden müsse, wenn der Steuer-
pflichtige nach der Lieferung der 
Gegenstände oder der Erbringung 
der Dienstleistungen die geschul-
dete Gegenleistung nicht oder 
nicht vollständig erhalten habe. 
Diese Bestimmung entfalte unmit-
telbare Wirkung und sei daher an-
zuwenden, da die nationalen Vor-
schriften ihr widersprächen. 
 
Nach den Angaben des vorlegen-
den Gerichts gibt es im bulgari-
schen Recht keine Bestimmung, 
die bei Nichtbezahlung eine Ver-
minderung der Mehrwertsteuerbe-
messungsgrundlage gestatte. Das 
bulgarische Mehrwertsteuergesetz 
sehe eine solche Verminderung 
nur für den Fall der Annullierung 
oder Rückgängigmachung der 
Lieferung vor. 
 
Das vorlegende Gericht stützt sich 
auf die Erwägungen des Gerichts-
hofs in den Urteilen vom 23. No-
vember 2017, Di Maura 
(C-246/16, Rn. 21 bis 27), und 
vom 3. Juli 2019, UniCredit Lea-
sing (C-242/18, Rn. 62 und 65). 
Unter Berufung auf diese Erwä-
gungen ist es in Übereinstimmung 
mit dem Vorbringen von C der 
Auffassung, dass die Möglichkeit, 
die Mehrwertsteuer im Fall der 
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Nichtzahlung des Preises zu er-
statten, ungeachtet der Abwei-
chung gemäß Art. 90 Abs. 2 der 
Mehrwertsteuerrichtlinie nicht völ-
lig ausgeschlossen werden könne. 
Dies sei insbesondere dann der 
Fall, wenn der Steuerpflichtige 
nachweise, dass angesichts der 
Umstände die Gefahr bestehe, 
dass der Rechnungsadressat die 
Zahlungsverpflichtung nicht er-
fülle. 
 
Das vorlegende Gericht ist der 
Auffassung, dass die Abweichung 
gemäß Art. 90 Abs. 2 MwSt- 
SystRL in Bulgarien nicht im Rah-
men einer spezifischen Regelung 
berücksichtigt worden sei, weder 
hinsichtlich der Art und Weise, in 
der die Steuerbemessungsgrund-
lage berichtigt werde, wenn die 
Verpflichtung zur Begleichung ei-
ner Mehrwertsteuerforderung 
möglicherweise nicht erfüllt werde, 
noch hinsichtlich der Vorausset-
zungen, unter denen die Erstat-
tung der gezahlten Mehrwert-
steuer verlangt werden könne. 
 
Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Zur Zuständigkeit des EuGH 
Vorliegend betrifft der Ausgangs-
rechtsstreit die Besteuerungszeit-
räume der Jahre 2006 bis 2010 
und des Jahres 2012. Daher sei 
der EuGH für die Beantwortung 
der Vorlagefragen nicht zuständig, 
soweit sie Dienstleistungen oder 
Lieferungen von Gegenständen 
betreffen, die im Jahr 2006 und 
damit vor dem Beitritt der Repub-
lik Bulgarien zur Union am 1. Ja-
nuar 2007 erfolgten. 
 
Zu den Vorlagefragen 1, 3 und 4 
Die Vorlagefragen betreffen eine 
Regelung eines Mitgliedstaats, 
wonach für die Stellung eines An-
trags auf Erstattung der Mehrwert-
steuer, der darauf beruht, dass im 
Fall der vollständigen oder teilwei-
sen Nichtbezahlung die Mehrwert-
steuerbemessungsgrundlage ver-
mindert wird, eine Ausschlussfrist 
gilt, deren Ablauf dazu führt, dass 
dem nicht hinreichend sorgfältigen 
Steuerpflichtigen eine Sanktion 

auferlegt wird. Art. 90 MwSt- 
SystRL in Verbindung mit den 
Grundsätzen der steuerlichen 
Neutralität, der Verhältnismäßig-
keit und der Effektivität sei dahin 
auszulegen, dass er einer solchen 
nationalen Regelung nicht entge-
gensteht, sofern diese Frist erst 
ab dem Zeitpunkt läuft, zu dem 
der Steuerpflichtige ohne Mangel 
an Sorgfalt sein Recht auf Vermin-
derung geltend machen kann. 
Gibt es keine nationalen Vorschrif-
ten über die Einzelheiten der Aus-
übung dieses Rechts, muss der 
Beginn einer solchen Ausschluss-
frist für den Steuerpflichtigen mit 
hinreichender Wahrscheinlichkeit 
feststellbar sein. 
 
Zu den Vorlagefragen 2 und 5 
Die Vorlagefragen betreffen Art. 
90 Abs. 1 und Art. 273 MwStSys-
tRL in Verbindung mit den 
Grundsätzen der steuerlichen 
Neutralität und der Verhältnismä-
ßigkeit. Diese stünden, wenn es 
keine spezifischen nationalen Vor-
schriften gibt, dem entgegen, dass 
die Finanzverwaltung die Vermin-
derung der Mehrwertsteuerbe-
messungsgrundlage im Fall der 
vollständigen oder teilweisen 
Nichtbezahlung einer von einem 
Steuerpflichtigen ausgestellten 
Rechnung davon abhängig macht, 
dass dieser Steuerpflichtige zuvor 
die ursprüngliche Rechnung be-
richtigt und dem Schuldner im Vo-
raus seine Absicht mitteilt, die 
Mehrwertsteuer zu annullieren. 
Dies sei der Fall, sofern es dem 
Steuerpflichtigen unmöglich ist, 
eine solche Berichtigung rechtzei-
tig vorzunehmen, und ihm diese 
Unmöglichkeit nicht zuzurechnen 
ist. 
 
Zu der Vorlagefrage 6 
Art. 90 Abs. 1 MwStSystRL in Ver-
bindung mit dem Grundsatz der 
steuerlichen Neutralität ist gemäß 
EuGH dahin auszulegen, dass ein 
etwaiges Recht auf Verminderung 
der Mehrwertsteuerbemessungs-
grundlage im Fall der vollständi-
gen oder teilweisen Nichtbezah-
lung einer von einem 

Steuerpflichtigen ausgestellten 
Rechnung einen Anspruch auf Er-
stattung der von ihm gezahlten 
Mehrwertsteuer zuzüglich Ver-
zugszinsen begründet; ferner 
dass, wenn die Regelung eines 
Mitgliedstaats keine Modalitäten 
für die Anwendung der möglicher-
weise geschuldeten Zinsen ent-
hält, diese Zinsen ab dem Zeit-
punkt berechnet werden, ab dem 
der Steuerpflichtige sein Recht auf 
diese Verminderung im Rahmen 
der Steuererklärung, die sich auf 
den dann laufenden Besteue-
rungszeitraum bezieht, geltend 
macht. 
 

Bitte beachten Sie: 
Da Art. 90 Abs. 1 und Art. 273 
MwStSystRL außer den von ihnen 
festgelegten Grenzen weder die 
Bedingungen noch die Pflichten 
angeben, die die Mitgliedstaaten 
vorsehen können, räumen sie laut 
EuGH den Mitgliedstaaten einen 
Gestaltungsspielraum insbeson-
dere in Bezug auf die Formalitäten 
ein, die der Steuerpflichtige ge-
genüber den Steuerbehörden der 
Mitgliedstaaten erfüllen muss, um 
die Steuerbemessungsgrundlage 
zu vermindern.  

Die Mitgliedstaten können deshalb 
– müssen es aber nicht – grund-
sätzlich die Verminderung der Be-
messungsgrundlage davon ab-
hängig machen, dass der 
Unternehmer seine ursprüngliche 
Rechnung berichtigt. In Deutsch-
land ist die Berichtigungspflicht 
bei einer Änderung der Bemes-
sungsgrundlage nicht von einer 
Änderung des Steuerbetrags in 
der ursprünglichen Rechnung und 
von einem Belegaustausch ab-
hängig (vgl. Abschn. 17.1 Abs. 3 
Satz 3 und 4 UStAE). Bemerkens-
wert war bei den Antworten des 
EuGH auch, dass er Unterneh-
men nach der Steuererklärung 
und der Geltendmachung der Un-
einbringlichkeit bei Verzögerun-
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gen durch das FA unter Umstän-
den einen Anspruch auf Verzugs-
zinsen einräumt. Es bleibt abzu-
warten, ob und wie die 
Finanzverwaltung insoweit auf das 
Urteil des EuGH reagieren wird.  

Zur Abrundung des Falles muss 
bei dieser Vorabentscheidung 
auch auf den Schlussantrag der 
Generalanwältin Kokott vom 7. 
September 2023 hingewiesen 
werden, die bemerkenswerte Aus-
führungen zur Uneinbringlichkeit 
gemacht hat. Danach sei als 
Nachweis dafür, dass eine Bezah-
lung nicht erfolgt sei, ein Mahn-
schreiben, eine Klage oder eine 
schriftliche Zahlungsverweigerung 
durch den Leistungsempfänger 
geeignet, um eine Minderung der 
BMG vorzunehmen. Der Steuer-
pflichtige sei der Einzige, der ein-
schätzen könne, ob die Zahlung 
noch oder nicht mehr in absehba-
rer Zeit erfolgen werde. Wenn 
dem so sei, dann sei auch seine 
Erklärung, ab wann aus seiner 
Sicht von einer „endgültigen“ 
Nichtbezahlung ausgegangen 
werden kann, maßgebend.  

 

Steuerbefreiung von innerge-
meinschaftlichen Lieferungen 
EuGH, Urteil vom 29. Februar 
2024 – Rs. C-676/22 – B2 Energy 

Das Urteil des EuGH betrifft den 
Nachweis der Steuerbefreiung 
von innergemeinschaftlichen Lie-
ferungen aus der Tschechischen 
Republik nach Polen.  

Sachverhalt 
Im Jahr 2015 lieferte die tschechi-
sche Gesellschaft B2 Energy 
Rapsöl nach Polen. Nach den An-
gaben des vorlegenden Gerichts 
wurden diese Gegenstände nicht 
an die in den Steuerunterlagen 
angegebenen Empfänger, son-
dern an andere in diesem Mit-
gliedstaat ansässige Empfänger 
geliefert, von denen einige den 

Empfang mit ihrem Stempel und 
ihrer Unterschrift auf internationa-
len Frachtbriefen bestätigten. 

Nach Durchführung einer Steuer-
prüfung für die Monate Februar 
bis Mai 2015 am 15. Juli 2015 
stellte die betreffende Steuerbe-
hörde fest, dass B2 Energy auf 
der Grundlage der vorgelegten 
Unterlagen nicht nachgewiesen 
habe, dass sie die Voraussetzun-
gen für eine Befreiung von der 
Mehrwertsteuer erfülle. Obwohl 
die Steuerbehörde die tatsächli-
che Durchführung des Transports 
der Gegenstände in einen ande-
ren Mitgliedstaat nicht bestritt, war 
sie der Ansicht, B2 Energy habe 
weder nachgewiesen, dass sie die 
Befähigung, über die Gegen-
stände wie ein Eigentümer zu ver-
fügen, auf die Personen übertra-
gen habe, die in den 
Steuerunterlagen als Empfänger 
der Gegenstände genannt gewe-
sen seien, noch, dass diese Ge-
genstände an eine in einem ande-
ren Mitgliedstaat steuerlich 
registrierte Person geliefert wor-
den seien. Die Steuerbehörde war 
daher der Auffassung, dass B2 
Energy die Voraussetzungen, um 
in den Genuss der Steuerbefrei-
ung kommen zu können, nicht er-
fülle und setzte Umsatzsteuer auf 
die Lieferungen fest. Der Ein-
spruch wurde zurückgewiesen.  

Die von B2 Energy erhobene 
Klage wurde vom Stadtgericht 
Prag abgewiesen. B2 Energy 
habe nicht nachgewiesen, dass 
die betreffenden Gegenstände 
über die in den Steuerunterlagen 
angegebenen Empfänger an die 
Empfänger, die sie als die End-
empfänger bezeichnet habe, ge-
liefert worden seien. Insbesondere 
war das Stadtgericht Prag der An-
sicht, dass aus den vorgelegten 
Unterlagen nicht hervorgehe, wer 
die Gegenstände im Namen des 
Empfängers übernommen habe 
oder an welchen Empfänger die 
Gegenstände geliefert worden 
seien. Daher könne nicht festge-

stellt werden, wer befähigt gewe-
sen sei, wie ein Eigentümer über 
diese Gegenstände zu verfügen. 

B2 Energy legte gegen dieses Ur-
teil Kassationsbeschwerde beim 
vorlegenden Gericht ein und 
machte im Wesentlichen geltend, 
sie habe nachgewiesen, dass die 
Voraussetzungen für die Aus-
übung des Rechts auf Befreiung 
von der Mehrwertsteuer für die 
Lieferung von Gegenständen in 
einen anderen Mitgliedstaat erfüllt 
gewesen seien. Die vorgelegten 
Nachweise, die den tatsächlichen 
Empfang der betreffenden Gegen-
stände durch andere Gesellschaf-
ten als die in den entsprechenden 
Steuerunterlagen angegebenen 
Subjekte bestätigten, ermöglich-
ten es nämlich, die Identität der 
Empfänger festzustellen, auf die 
die Befähigung, über diese Ge-
genstände zu verfügen, übertra-
gen worden sei. 

Nach Ansicht des vorlegenden 
Gerichts hat der Gerichtshof im 
Urteil vom 9. Dezember 2021, 
Kemwater ProChemie (C-154/20), 
anerkannt, dass die Vorausset-
zungen für die Ausübung des 
Rechts auf Vorsteuerabzug erfüllt 
seien, wenn der Lieferer zwar 
nicht namhaft gemacht worden 
sei, die Steuerbehörde aber über 
die Angaben verfüge, die für die 
Prüfung erforderlich seien, ob der 
Lieferer Steuerpflichtiger sei. Das 
vorlegende Gericht fragt sich, ob 
dieses Urteil auf die Prüfung des 
Rechts auf Mehrwertsteuerbefrei-
ung von Lieferungen von Gegen-
ständen in einen anderen Mit-
gliedstaat übertragen werden 
kann, wenn der Sachverhalt 
zeige, dass die betreffenden Ge-
genstände nicht von dem in den 
Steuerunterlagen angegebenen 
Empfänger, sondern von einem 
anderen Empfänger übernommen 
worden seien, der Steuerpflichti-
ger sei. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Mit seiner Vorlagefrage möchte 



VAT Newsletter | 6 

© 2024 KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, eine Aktiengesellschaft nach deutschem Recht und ein Mitglied der globalen KPMG-Organisation unabhängiger Mitgliedsfirmen, die KPMG 
International Limited, einer Private English Company Limited by Guarantee, angeschlossen sind. Alle Rechte vorbehalten. Der Name KPMG und das Logo sind Marken, die die unabhängigen Mit-
gliedsfirmen der globalen KPMG-Organisation unter Lizenz verwenden. 

das vorlegende Gericht nach An-
sicht des EuGH im Wesentlichen 
wissen, ob Art. 138 Abs. 1 MwSt-
SystRL, der die Steuerbefreiung 
innergemeinschaftlicher Lieferun-
gen betrifft, dahin auszulegen sei, 
dass einem in einem Mitgliedstaat 
ansässigen Lieferer, der Gegen-
stände in einen anderen Mitglied-
staat geliefert hat und der nicht 
nachgewiesen hat, dass die Ge-
genstände an einen Empfänger 
geliefert wurden, der in diesem 
Mitgliedstaat steuerpflichtig ist, die 
Befreiung von der Mehrwertsteuer 
zu versagen sei.  

Fraglich sei, ob dies auch gelte, 
wenn die Steuerbehörde des Ab-
gangsmitgliedstaats in Anbetracht 
des Sachverhalts und der von die-
sem Lieferer erteilten Auskünfte 
über die Informationen verfügt, die 
erforderlich seien, um zu überprü-
fen, ob die Person, an die die Ge-
genstände physisch geliefert wur-
den, im Bestimmungsmitgliedstaat 
als Steuerpflichtiger gehandelt 
habe. 

Der Umstand, dass die Gegen-
stände von anderen als den in 
den Steuerunterlagen genannten 
Subjekten empfangen wurden, 
könnte darauf hindeuten, dass sie 
Gegenstand eines Handelsge-
schäfts waren, dessen Zeitpunkt 
für die Anwendung der Befreiung 
entscheidend sein könne. Die Ein-
stufung als innergemeinschaftli-
che Lieferung hänge nämlich da-
von ab, ob die Beförderung (im 
Rahmen eines Reihengeschäfts) 
tatsächlich der angegebenen Lie-
ferung zugerechnet werden könne 
(vgl. in diesem Sinne EuGH, Urteil 
vom 27. September 2012, VSTR, 
C-587/10, Rn. 31). 

Insoweit sei hervorzuheben, dass 
die Steuerbehörden im Hinblick 
auf die Mehrwertsteuerbefreiung 
alle in ihrem Besitz befindlichen 
Nachweise, wie die vom vorlegen-
den Gericht angeführten Doku-
mente, gebührend berücksichti-
gen müssen, um zu prüfen, ob 
diese Dokumente gegebenenfalls 

das wahrscheinliche Vorliegen ei-
ner tatsächlichen Lieferung der in 
einen anderen Mitgliedstaat als 
den Mitgliedstaat des Beginns der 
Beförderung oder Versendung be-
förderten Gegenstände untermau-
ern können. 

Im Übrigen könne im Hinblick auf 
den Grundsatz der steuerlichen 
Neutralität vom Steuerpflichtigen 
nicht verlangt werden, dass er in 
allen Fällen, wenn der Empfänger 
der betreffenden Gegenstände 
nicht namhaft gemacht worden ist, 
nachweist, dass dieser Empfänger 
Steuerpflichtiger ist, um sein 
Recht auf Mehrwertsteuerbefrei-
ung ausüben zu können, soweit 
sich aus den tatsächlichen Um-
ständen mit Sicherheit ergibt, 
dass dieser Empfänger zwangs-
läufig Steuerpflichtiger war (vgl. 
entsprechend Urteil vom 9. De-
zember 2021, Kemwater ProChe-
mie, C-154/20). 

Unter diesen Umständen hätten 
die zuständigen Steuerbehörden 
und nationalen Gerichte auf der 
Grundlage aller vorgelegten Doku-
mente, einschließlich der Doku-
mente, die sich im Besitz des Lie-
ferers befanden, zu prüfen, ob die 
materiellen Voraussetzungen für 
die Mehrwertsteuerbefreiung er-
füllt waren. 

Nur dann, wenn unter Berücksich-
tigung der tatsächlichen Um-
stände und trotz der vom Steuer-
pflichtigen vorgelegten Nachweise 
die zur Überprüfung der Erfüllung 
der Voraussetzungen von Art. 138 
Abs. 1 MwStSystRL erforderlichen 
Angaben fehlten, sei ihm die 
Mehrwertsteuerbefreiung zu ver-
sagen, ohne dass die Steuerbe-
hörde nachweisen müsste, dass 
dieser Steuerpflichtige an einer 
Mehrwertsteuerhinterziehung be-
teiligt war. 

Nach alledem sei  auf die Vorlage-
frage zu antworten, dass Art. 138 
Abs. 1 MwStSystRL dahin auszu-
legen sei, dass einem in einem 
Mitgliedstaat ansässigen Lieferer, 

der Gegenstände in einen ande-
ren Mitgliedstaat geliefert hat, die 
Befreiung von der Mehrwertsteuer 
zu versagen sei, wenn dieser Lie-
ferer nicht nachgewiesen habe, 
dass die Gegenstände an einen in 
dem letztgenannten Mitgliedstaat 
steuerpflichtigen Empfänger gelie-
fert wurden, und – unter Berück-
sichtigung des Sachverhalts und 
der vom Lieferer vorgelegten 
Nachweise – die für die Überprü-
fung der Steuerpflichtigkeit des 
Empfängers erforderlichen Infor-
mationen fehlen. 

Bitte beachten Sie: 
Aus der Entscheidung wird deut-
lich, dass der EuGH die formellen 
Voraussetzungen für eine Steuer-
befreiung bei innergemeinschaftli-
chen Lieferungen nicht in den Vor-
dergrund stellt und hauptsächlich 
darauf abstellt, ob es eine Liefe-
rung in einen anderen EU-Mit-
gliedstaat an einen anderen Un-
ternehmer gegeben hat. Für die 
Prüfung der Steuerfreiheit trifft 
den Steuerpflichtigen zwar die 
Feststellungslast, die Behörde 
muss alle Unterlagen und Doku-
mente prüfen, die sie zur Verfü-
gung hat, um dem Grundsatz der 
Neutralität der Mehrwertsteuer ge-
recht zu werden.  

Unerheblich war im Streitfall für 
den EuGH die Argumentation der 
tschechischen Finanzdirektion mit 
Art. 138 Abs. 1 Buchst. b MwSt-
SystRL in der durch die Richtlinie 
(EU) 2018/1910 des Rates vom 4. 
Dezember 2018 (ABl. 2018, L 
311, S. 3) geänderten Fassung. 
Nach dieser Vorschrift können die 
Mitgliedstaaten die Lieferungen 
von Gegenständen, die an einen 
Ort außerhalb ihres jeweiligen Ge-
biets, aber innerhalb der Union 
versandt oder befördert werden, 
von der Steuer befreien, wenn der 
Steuerpflichtige oder die nicht 
steuerpflichtige juristische Person, 
für den bzw. die die Lieferung er-
folgt, für Mehrwertsteuerzwecke in 
einem anderen Mitgliedstaat als 
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dem registriert ist, in dem die Ver-
sendung oder Beförderung der 
Gegenstände beginnt, und dem 
Lieferer die Mehrwertsteuer-Iden-
tifikationsnummer mitgeteilt hat. 
Diese mit der Richtlinie 2018/1910 
eingeführte (materiell-rechtliche) 
Bestimmung sei nämlich in zeitli-
cher Hinsicht nicht auf den Sach-
verhalt des Ausgangsverfahrens 
anwendbar.  

 

Versagung der Vorsteuer für 
nicht operative Unternehmen  
EuGH, Urteil vom 7. März 2024 – 
Rs. C-341/22 – Feudi 

Das Urteil des EuGH betrifft eine 
Vorlage aus Italien und die Frage, 
ob nicht operativen Unternehmen 
aufgrund einer nationalen Rege-
lung das Recht auf Abzug, Erstat-
tung oder Verrechnung der Vor-
steuer versagt werden dürfe. 

Sachverhalt 
Vigna (V) war eine Gesellschaft 
italienischen Rechts, die eine wirt-
schaftliche Tätigkeit ausübte, die 
in der Erzeugung und Vermark-
tung von Wein in der Region Kam-
panien (Italien) bestand. Im Jahr 
2010 stellte die Steuerbehörde V 
einen Steuerbescheid zu, in dem 
unter anderem darauf hingewie-
sen wurde, dass sie für den Be-
steuerungszeitraum 2008 als nicht 
operatives Unternehmen (soge-
nanntes ruhendes Unternehmen) 
betrachtet werde, weil der Wert 
der von ihr angegebenen mehr-
wertsteuerpflichtigen Ausgangs-
umsätze unter dem Schwellenwert 
liege, bis zu dem Unternehmen für 
die Anwendung von Art. 30 des 
Gesetzes Nr. 724/1994 als nicht 
operativ angesehen würden. Dem 
Steuerbescheid war auch zu ent-
nehmen, dass V diesen Schwel-
lenwert während drei aufeinander-
folgender Besteuerungszeiträume, 
nämlich 2006, 2007 und 2008, 
nicht erreicht hatte. Infolgedessen 
lehnte die Steuerverwaltung den 
von V für den Besteuerungszeit-
raum 2009 geltend gemachten 

Abzug des Mehrwertsteuergutha-
bens in Höhe von 42.108 Euro ab. 

V erhob gegen den Steuerbe-
scheid erfolglos Klage. Feudi, die 
V 2012 übernommen hatte, legte 
gegen dieses Urteil Berufung ein, 
die zurückgewiesen wurde. In 
2014 legte Feudi Kassationsbe-
schwerde bei dem vorlegenden 
Gericht, ein und machte im We-
sentlichen geltend, dass es mit 
dem Unionsrecht nicht vereinbar 
sei, ihr das Recht auf Vorsteuer-
abzug zu versagen. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Der EuGH legt Art. 9 Abs. 1 
MwStSystRL dahin aus, dass er 
nicht dazu führen kann, einer Per-
son die Eigenschaft als Mehrwert-
steuerpflichtiger zu versagen. 
Dies ist der Fall, wenn die Person 
während eines bestimmten Be-
steuerungszeitraums für die Zwe-
cke der Mehrwertsteuer relevante 
Umsätze bewirkt, deren wirt-
schaftlicher Wert den in einer nati-
onalen Regelung festgelegten 
Schwellenwert, der dem Ertrag 
entspricht, der bei den dieser Per-
son zur Verfügung stehenden Ver-
mögenswerten vernünftigerweise 
erwartet werden kann, nicht er-
reicht. 

Art. 167 MwStSystRL sowie die 
Grundsätze der Neutralität der 
Mehrwertsteuer und der Verhält-
nismäßigkeit seien dahin auszule-
gen, dass sie einer nationalen Re-
gelung entgegenstehen, nach der 
dem Steuerpflichtigen das Recht 
auf Vorsteuerabzug aufgrund des 
als unzureichend angesehenen 
Betrags seiner für die Zwecke der 
Mehrwertsteuer relevanten Aus-
gangsumsätze versagt wird. Der 
durch Art. 30 des Gesetzes Nr. 
724/1994 eingeführte Mechanis-
mus beruhe auf der Vermutung, 
dass ein Unternehmen, wenn der 
Betrag seiner in einem bestimm-
ten Besteuerungszeitraum bewirk-
ten Ausgangsumsätze einen an-
hand der in diesem Artikel 

vorgesehenen Kriterien berechne-
ten Schwellenwert nicht erreiche, 
kein operatives Unternehmen sei, 
es sei denn, es könne dartun, 
dass die Unmöglichkeit, diesen 
Schwellenwert zu erreichen, durch 
objektive Umstände gerechtfertigt 
sei. Das Recht auf Vorsteuerab-
zug könne jedoch nur versagt 
werden, wenn die zum Nachweis 
einer solchen Steuerhinterziehung 
oder eines solchen Missbrauchs 
geltend gemachten Tatsachen auf 
andere Weise als durch Vermu-
tungen rechtlich hinreichend nach-
gewiesen sind. Überdies könne 
eine allgemeine Vermutung für 
das Vorliegen von Steuerhinter-
ziehung und Missbrauch keine 
Steuermaßnahme rechtfertigen, 
die die Ziele einer Richtlinie beein-
trächtigt. Ebenso könne nicht an-
genommen werden, dass eine sol-
che Vermutung, selbst wenn sie 
widerlegbar ist, dazu führt, das 
Recht auf Vorsteuerabzug aus 
Gründen zu versagen, die nichts 
mit der Feststellung einer betrüge-
rischen oder missbräuchlichen 
Geltendmachung dieses Rechts 
zu tun haben. 

Bitte beachten Sie:  
Der EuGH hat zum wiederholten 
Male entschieden, dass fehlende 
nationale Registrierungen oder 
das Verfehlen von nationalen 
Schwellenwerten, es allein aus 
diesem Grund nicht erlauben, ei-
nem Unternehmen den Vorsteuer-
abzug zu versagen, wenn es tat-
sächlich die betreffenden 
Eingangsleistungen erhalten hat. 
Vermutungen, dass insoweit Steu-
erhinterziehungen eine Rolle ge-
spielt haben, reichen für die Ver-
sagung des Vorsteuerabzugs 
nach Meinung des EuGH jeden-
falls nicht aus.     
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Unzutreffender Steuerausweis, 
Berichtigung eines zu hohen 
Steuerausweises durch  
Registrierkassenbons 
EuGH, Urteil vom 21. März 2024 – 
Rs. C-606/22 - B 

Das Urteil betrifft die Berichtigung 
der Umsatzsteuer in Polen auf-
grund eines zu hohen Steuersat-
zes. 

Sachverhalt 
B erbringt in Polen Dienstleistun-
gen im Zusammenhang mit Frei-
zeitaktivitäten und der Verbesse-
rung der körperlichen Fitness; im 
Einzelnen handelt es sich um den 
Verkauf von Mehrfacheintrittskar-
ten, die das Betreten der Räum-
lichkeiten eines Sportclubs und 
die freie Nutzung seiner Infra-
struktur ermöglichen. Im Jahr 
2016 entschied sie im Einklang 
mit der neuen polnischen Steuer-
lehre in diesem Bereich, auf diese 
Dienstleistungen einen ermäßig-
ten Umsatzsteuersatz (8 Prozent 
statt 23 Prozent) anzuwenden. B 
reichte daher berichtigte Umsatz-
steuererklärungen ein. 

Das Finanzamt lehnte die Fest-
stellung einer Überzahlung der 
Umsatzsteuer zugunsten von B 
unter anderem unter Hinweis da-
rauf ab, dass der Steuerpflichtige, 
solange der Beleg für die Aus-
übung einer steuerpflichtigen Tä-
tigkeit nicht gemäß dem Gesetz 
über die Steuer auf Gegenstände 
und Dienstleistungen berichtigt 
worden sei, nicht berechtigt sei, 
seine Aufzeichnungen und Steu-
ererklärungen zu berichtigen. 

Die Finanzverwaltungskammer 
hielt diesen Bescheid aufrecht und 
wies darauf hin, dass es keine ge-
setzlichen Bestimmungen gebe, 
die die Möglichkeit vorsähen, die 
in der Umsatzsteuererklärung an-
gegebene Steuerbemessungs-
grundlage und die geschuldete 
Steuer für die Abrechnungszeit-
räume, die Gegenstand des An-

trags auf Feststellung einer Über-
zahlung der Umsatzsteuer seien, 
zu berichtigen  ̶  und zwar, wenn 
Eintrittskarten oder Mehrfachein-
trittskarten zur Nutzung der betref-
fenden Einrichtungen verkauft 
worden seien, ohne dass darüber 
Rechnungen ausgestellt worden 
wären. B habe nämlich keine be-
richtigten Rechnungen ausstellen 
können, da bei diesen Verkäufen 
keine Rechnungen ausgestellt 
worden seien. Daher sei B nach 
Berücksichtigung der Vorsteuer-
abzugsregelung verpflichtet gewe-
sen, den gesamten von den End-
verbrauchern erhaltenen Betrag 
als geschuldete Steuer an den 
polnischen Fiskus abzuführen. 

Das Woiwodschaftsverwaltungs-
gericht Bydgoszcz, bei dem B 
Klage gegen diesen Bescheid er-
hob, hob diesen auf und stellte 
insbesondere fest, dass § 3 Abs. 
3 bis 6 der Verordnung des Fi-
nanzministers über Registrierkas-
sen nicht alle Fälle erfasse, die ei-
nen Berichtigungsgrund darstellen 
könnten, so dass die Berichtigung 
auch in anderen Fällen möglich 
sei. Folglich sei der Steuerpflich-
tige berechtigt, den durch Kassen-
bons nachgewiesenen Betrag der 
für die Verkäufe geschuldeten 
Steuer zu berichtigen. Das Fehlen 
des dem Käufer ausgehändigten 
originalen Kassenbons stelle inso-
weit kein Hindernis dar, da die Re-
gistrierkasse ein mehrfaches Aus-
lesen der darin gespeicherten 
Daten ermögliche. Somit sei die 
Abfrage des Speichers dieser Re-
gistrierkasse ein zuverlässiges 
Mittel, um über einen Beweis für 
den Umsatz zu verfügen, der auf-
grund eines Irrtums des Steuer-
pflichtigen zu berichtigen sei. Die 
Finanzverwaltungskammer legte 
gegen das Urteil Kassationsbe-
schwerde beim Obersten Verwal-
tungsgericht ein, das die Sache 
dem EuGH zur Vorabentschei-
dung vorlegte. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Die Vorlagefragen betreffen Art. 1 

Abs. 2 und Art. 73 in Verbindung 
mit Art. 78 Buchst. a MwStSystRL 
im Licht der Grundsätze der steu-
erlichen Neutralität, der Verhält-
nismäßigkeit und der Gleichbe-
handlung. Mit den Vorlagefragen 
soll gemäß EuGH im Wesentli-
chen geklärt werden, ob diese 
Vorschriften dahin auszulegen 
sind, dass sie einer Praxis der 
Steuerverwaltung eines Mitglied-
staats entgegenstehen, wonach in 
dem Fall, dass Gegenstände und 
Dienstleistungen unter Anwen-
dung eines zu hohen Mehrwert-
steuersatzes geliefert bzw. er-
bracht wurden, eine Berichtigung 
der geschuldeten Mehrwertsteuer 
mittels einer Steuererklärung mit 
der Begründung untersagt wird, 
dass über diese Umsätze keine 
Rechnungen ausgestellt worden 
seien, sondern Registrierkassen-
bons. 

Der EuGH bejaht grundsätzlich ei-
nen Anspruch auf eine Erstattung 
seitens eines Steuerpflichtigen, 
der auf die von ihm getätigten 
mehrwertsteuerpflichtigen Um-
sätze irrtümlich, aber gemäß den 
ursprünglich von der Steuerver-
waltung des betreffenden Mitglied-
staats bereitgestellten Leitlinien, 
den Mehrwertsteuer-Normalsatz, 
in diesem Fall einen Satz von  
23 Prozent angewandt hat, wäh-
rend der korrekte Satz der ermä-
ßigte Satz von 8 Prozent war. 

Dieser Anspruch könne grund-
sätzlich nicht davon abhängig ge-
macht werden, dass Rechnungen, 
die den unrichtigen Mehrwertsteu-
ersatz enthalten, berichtigt werden 
müssen, was zu einer systemati-
schen Ablehnung der Erstattung 
führe, wenn über die wirtschaftli-
chen Umsätze des Steuerpflichti-
gen in Anbetracht ihrer Art und ih-
res Betrags keine Rechnung 
ausgestellt wurde – so dass eine 
solche nicht berichtigt werden 
könne –, sondern Registrierkas-
senbons. Anderenfalls liege ein 
Verstoß gegen den Effektivitäts-
grundsatz und den Grundsatz der 
Gleichbehandlung vor. 
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Jedoch könne sich die Finanzver-
waltung auf eine ungerechtfertigte 
Bereicherung dieses Steuerpflich-
tigen berufen, wenn sie nach einer 
wirtschaftlichen Analyse unter Be-
rücksichtigung aller relevanten 
Umstände nachgewiesen hat, 
dass die mit der zu Unrecht erho-
benen Steuer verbundene wirt-
schaftliche Belastung dieses Steu-
erpflichtigen vollständig 
neutralisiert worden sei. 

Bitte beachten Sie: 
Das vorliegende Urteil steht im 
unmittelbaren Zusammenhang mit 
dem EuGH-Urteil vom 8. Dezem-
ber 2022, C- 378/21, Finanzamt 
Österreich. Dort hatte die P-
GmbH (P) einen Indoor-Spielplatz 
betrieben. Ihre Kunden waren im 
Streitjahr fast ausschließlich End-
verbraucher, die nicht zum Vor-
steuerabzug berechtigt waren. Die 
P stellte ihren Kunden den Ein-
trittspreis unter Ausweis der öster-
reichischen Umsatzsteuer von 20 
Prozent in Rechnung. Tatsächlich 
war der Eintrittspreis zum ermä-
ßigten Steuersatz von 13 Prozent 
zu versteuern. Die Finanzverwal-
tung verweigerte eine Korrektur 
und vertrat die Auffassung, dass P 
die höhere Umsatzsteuer kraft 
Rechnungsstellung schulde. Dies 
gelte zumindest so lange, bis sie 
ihre Rechnungen korrigiert habe. 
Einer Berichtigung stehe auch 
entgegen, dass die Kunden die 
Umsatzsteuer an P gezahlt und 
damit wirtschaftlich getragen hät-
ten. Dadurch würde P durch eine 
Steuererstattung ungerechtfertigt 
bereichert. Der EuGH entschied 
bereits am 8. Dezember 2022, 
dass der Aussteller einer Rech-
nung die zu hoch ausgewiesene 
Mehrwertsteuer nicht schulde, 
wenn er die Rechnungen aus-
schließlich an nicht zum Vorsteu-
erabzug berechtigte Endverbrau-
cher ausgestellt habe. Art. 203 
MwStSystRL kommt daher (nur) 
zur Anwendung, wenn die Mehr-
wertsteuer zu Unrecht in Rech-
nung gestellt wurde und eine Ge-
fährdung des Steueraufkommens 

vorliegt, weil der Adressat der 
Rechnung sein Recht auf Vorsteu-
erabzug geltend machen kann. 
Mit dem vorgenannten Urteil vom 
21. März 2024 entkräftet der 
EuGH dann noch ein weiteres Ge-
genargument, dass sich nämlich 
ein Unternehmen ungerechtfertigt 
bereichern würde, wenn es die zu 
viel gezahlte Mehrwertsteuer be-
halten dürfe. Dies hält der EuGH 
nicht für zutreffend, weil die am 
Umsatz Beteiligten für die Nut-
zung des Fitnessstudios einen 
Bruttopreis vereinbart hätten, so 
dass der Kunde keinen Anspruch 
auf Erstattung der Mehrwertsteuer 
hatte, sondern einen Festpreis 
schuldete. Allerdings könne ein 
Mitgliedstaat die Erstattung der 
rechtswidrig zu hoch angesetzten 
Mehrwertsteuer mit der Begrün-
dung ablehnen, die Erstattung 
würde zu einer ungerechtfertigten 
Bereicherung des Steuerpflichti-
gen führen, wenn die wirtschaftli-
che Belastung, zu der die zu Un-
recht erhobene Abgabe für ihn 
geführt hat, vollständig neutrali-
siert worden sei, worüber sich das 
vorlegende Gericht zu vergewis-
sern haben werde.  

   

NEUES VOM BFH 

Steuerermäßigung für die Liefe-
rung von Kunstgegenständen 
BFH, Urteil vom 18. Oktober 
2023, XI R 15/20 

Der BFH hat zur Steuerermäßi-
gung für die Lieferung von Kunst-
gegenständen durch den Urheber 
oder dessen Rechtsnachfolger  
(§ 12 Abs. 2 Nr. 13 UStG) Stel-
lung genommen. 

Sachverhalt 
Der Streitfall betrifft eine GbR, die 
im Jahr 2014 von dem Künstler U 
und der Galerie G zu gleichen Ka-
pitalanteilen gegründet wurde. 
Gesellschaftszweck der GbR ist 
die Herstellung und die Vermark-

tung einschließlich der Veräuße-
rung von bis zu drei Skulpturenin-
stallationen unter der Bezeich-
nung S sowie die Herstellung und 
Vermarktung von bis zu vier wei-
teren einzelnen Stelen, die nach 
den künstlerischen Vorgaben von 
U im Auftrag der GbR erstellt wer-
den. Die GbR ist berechtigt, alle 
den Gesellschaftszweck fördern-
den und damit in Zusammenhang 
stehenden Geschäfte durchzufüh-
ren und hierfür auch Zweignieder-
lassungen oder Tochtergesell-
schaften im In- und Ausland zu 
errichten. Vertreten wird die GbR 
durch G als Geschäftsführerin. U 
räumte der GbR das ausschließli-
che Recht ein, die Skulpturenin-
stallationen in einer Kleinserie von 
bis zu drei Exemplaren herzustel-
len beziehungsweise herstellen zu 
lassen, diese öffentlich auszustel-
len, zu vermarkten und sonst wie 
zu verwerten; U stand das Recht 
zu, eine vierte Skulptureninstalla-
tion als Künstlerexemplar auf ei-
gene Kosten herstellen zu lassen 
und zu vermarkten. Zu weiteren 
Vervielfältigungen sind weder die 
GbR noch U oder G berechtigt. 
Ferner räumte U der GbR das 
ausschließliche Recht ein, zusätz-
lich zu den Skulptureninstallatio-
nen bis zu vier Solo-Stelen herzu-
stellen beziehungsweise 
herstellen zu lassen, diese öffent-
lich auszustellen, zu vermarkten 
oder sonst wie zu verwerten. Ent-
sprechend diesen Vereinbarungen 
gab die GbR die Herstellung der 
Skulptureninstallationen bei einem 
Dritten in Auftrag. 

Im November 2014 schlossen die 
GbR und U mit einem Käufer ei-
nen Kauf- und Übereignungsver-
trag über den Erwerb von zwei 
Skulptureninstallationen. Streitig 
ist, ob die Lieferung einer Skulp-
tureninstallation im Jahr 2015 dem 
ermäßigten Steuersatz unterliegt. 
Der BFH verneint dies. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Nach § 12 Abs. 2 Nr. 13 Buchst. a 
UStG ermäßigt sich die Steuer auf 
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sieben Prozent für die Lieferungen 
und den innergemeinschaftlichen 
Erwerb der in Nr. 53 der Anlage 2 
bezeichneten Gegenstände, wenn 
die Lieferungen vom Urheber der 
Gegenstände oder dessen 
Rechtsnachfolger bewirkt werden. 
Die Liste der Anlage 2 zu § 12 
Abs. 2 UStG umfasst unter Nr. 53 
Kunstgegenstände, und zwar un-
ter Buchst. c Originalerzeugnisse 
der Bildhauerkunst, aus Stoffen 
aller Art (Position 9703 00 00). 

Auch wenn es sich bei der streit-
gegenständlichen Skulpturenin-
stallation um einen dem Grunde 
nach begünstigten Kunstgegen-
stand im Sinne von Nr. 53 Buchst. 
c der Anlage 2 zu § 12 Abs. 2 
UStG handelt, sei die Lieferung 
nicht gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 13 
Buchst. a UStG vom Urheber oder 
dessen Rechtsnachfolger bewirkt 
worden. Denn die GbR sei weder 
Urheber noch Rechtsnachfolger 
des Urhebers des gelieferten Ge-
genstandes. Wer als Urheber oder 
Rechtsnachfolger anzusehen ist, 
sei auch im Rahmen des § 12 
Abs. 2 Nr. 13 UStG nach den Vor-
schriften des Urheberrechtsgeset-
zes zu beurteilen. Urheber im 
Sinne des § 12 Abs. 2 Nr. 13 
UStG sei somit der (geistige) 
Schöpfer des Werkes; dessen 
Rechtsnachfolger sei der Gesamt-
rechtsnachfolger. 

Zu Recht gingen die Beteiligten 
übereinstimmend davon aus, dass 
der Streitfall nicht von den in § 12 
Abs. 2 Nr. 13 Buchst. b UStG ge-
regelten Tatbeständen umfasst ist 
und eine unmittelbare Anwendung 
der Norm danach ausscheidet. 
Aber auch die von der GbR be-
gehrte entsprechende Anwendung 
der Vorschrift komme nicht in Be-
tracht, was der BFH näher aus-
führt. 

Bitte beachten Sie:  
Das vorliegende Urteil ist die erste 
Entscheidung des BFH zu dem 
seit 1. Januar 2014 gültigen § 12 
Abs. 2 Nr. 13 UStG. Die bis 31. 

Dezember 2013 geltende Umsatz-
steuerermäßigung nach § 12 
UStG mit den Nummern 49 Buch-
stabe f, 53 und 54 der Anlage 2 
zum UStG verstieß gegen die ver-
bindlichen Vorgaben des Unions-
rechts, indem sie uneingeschränkt 
auf sämtliche Umsätze und die 
Vermietung dieser Gegenstände 
anwendbar war. Die Unions-
rechtswidrigkeit betraf insbeson-
dere den gewerblichen Kunsthan-
del sowie die Vermietung von 
Kunstgegenständen und Samm-
lungsstücken. Die Europäische 
Kommission hatte deshalb gegen 
Deutschland ein Vertragsverlet-
zungsverfahren eingeleitet. Um ei-
ner Verurteilung durch den EuGH 
zuvorzukommen, wurde die Steu-
erermäßigung für Kunstgegen-
stände und Sammlungsstücke 
durch eine Änderung von § 12 Ab-
satz 2 UStG auf das unionsrecht-
lich zulässige Maß beschränkt. 
Seitdem ist die Einfuhr von Kunst-
gegenständen und Sammlungs-
stücken weiterhin steuersatzermä-
ßigt, der Weiterverkauf dieser 
Gegenstände nur unter den engen 
Voraussetzungen des § 12 Abs. 2 
Nr. 13 UStG. Der BFH hat jetzt 
ausgeführt, dass die Umsatzsteu-
erermäßigung nur dann greife, 
wenn ein Gegenstand vom Urhe-
ber selbst bzw. seinem Rechts-
nachfolger oder bei Vorliegen wei-
terer Voraussetzungen von einem 
Unternehmer geliefert werde, der 
kein Wiederverkäufer sei. Die Be-
griffe des „Urhebers oder Rechts-
nachfolgers“ sind nach dem BFH 
nach den Vorschriften des deut-
schen Urheberrechtsgesetzes zu 
bestimmen.  

 

Steuersatz für die Lieferung von 
herrenlosen Tieren 
BFH, Beschluss vom 18. Oktober 
2023, XI R 4/20 

Der BFH hat zur umsatzsteuerli-
chen Behandlung der Lieferung 

von herrenlosen Tieren durch ei-
nen Tierschutzverein Stellung ge-
nommen. 

Sachverhalt 
Der Kläger ist ein als gemeinnüt-
zig anerkannter Tierschutzverein. 
In den Jahren 2010 bis 2016 
(Streitjahre) "vermittelte" der Klä-
ger Tiere aus dem EU-Ausland 
nach Deutschland. Die inländi-
schen Interessenten zahlten dafür 
je nach Tierart, Rasse, Alter und 
Gesundheitszustand eine 
"Schutzgebühr" von regelmäßig 
rund 300 Euro an den Kläger, die 
in Einzelfällen ermäßigt wurde. 
Der Kläger vertrat für die Jahre 
2011 und 2012 die Auffassung, er 
sei mit der "Tiervermittlung" kein 
Unternehmer. Für die Folgejahre 
(2013 bis 2015) meldete der Klä-
ger die "Schutzgebühren" als Um-
sätze aus einem Zweckbetrieb mit 
dem ermäßigten Steuersatz an. 

Aufgrund einer Außenprüfung ver-
trat das Finanzamt die Auffas-
sung, dass es sich dabei in allen 
Jahren um einen wirtschaftlichen 
Geschäftsbetrieb handele, der 
dem allgemeinen Steuersatz un-
terliege, und erließ entsprechende 
Steuerbescheide. Mit seiner Klage 
machte der Kläger geltend, die 
Umsätze seien nicht steuerbar. 
Hilfsweise unterlägen sie als Um-
sätze eines Zweckbetriebs dem 
ermäßigten Steuersatz. Das Fi-
nanzgericht Nürnberg gab der 
Klage statt. Die "Vermittlung" von 
Tieren als steuerbarer Umsatz un-
terliege in allen Jahren dem ermä-
ßigten Steuersatz. Der Kläger 
habe durch die "Vermittlung" von 
Tieren zwar steuerpflichtige Um-
sätze ausgeführt, da er in eigener 
Verantwortung am Markt aufgetre-
ten sei und gegen Bezahlung 
Leistungen erbracht habe. Diese 
Tätigkeit unterliege aber gemäß  
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a UStG 
dem ermäßigten Steuersatz, weil 
sie ein Zweckbetrieb im Sinne des 
§ 65 AO sei. Der Kläger sei nicht 
in größerem Umfang in Wettbe-
werb zu nicht begünstigten Betrie-
ben getreten, als es bei Erfüllung 
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der steuerbegünstigten Zwecke 
unvermeidbar sei. 

Aus den Entscheidungsgrün-
den 
Der BFH hat die Revision als un-
begründet zurückgewiesen. Die 
Lieferung von herrenlosen Tieren, 
die aus dem Ausland in die Bun-
desrepublik Deutschland gebracht 
worden sind, kann gemäß BFH 
dem ermäßigten Steuersatz des  
§ 12 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. a des 
Umsatzsteuergesetzes unterlie-
gen, wenn die herrenlosen Tiere 
einerseits und die von gewerbli-
chen Tierhändlern, die dem Re-
gelsteuersatz unterliegen, gehan-
delten Tiere andererseits nicht 
gleichartig sind (und daher kein 
Wettbewerb besteht). 

Die unklare Herkunft herrenloser 
Tiere (zum Beispiel von Hunden) 
sei nicht vergleichbar mit der kla-
ren Herkunft von Tieren (zum Bei-
spiel von Hunden), die gewerbli-
che Tierhändler verkaufen. Über 
die Herkunft der herrenlosen Tiere 
und die Erfahrungen, die sie in ih-
rem früheren Leben gemacht ha-
ben, sei in der Regel wenig bis 
nichts bekannt, sodass zum Bei-
spiel nicht ausgeschlossen wer-
den könne, dass sie an Verhal-
tensauffälligkeiten oder Ähnlichem 
leiden. Ob die Eingewöhnung ei-
nes herrenlosen Tiers bei einem 
neuen Tierhalter gelingen wird, sei 
daher nicht gewiss; ein Teil der 
herrenlosen Tiere bleibe üblicher-
weise "nicht vermittelbar". Tier-
händler hingegen handelten ins-
besondere mit Jungtieren, deren 
artgerechte Aufzucht lückenlos 
nachverfolgt werden könne und 
bei denen solche Gefahren daher 
nicht in vergleichbarer Weise be-
stünden. Die Tiere der Tierhändler 
seien teilweise sogar reinrassig 
und verfügten über einen entspre-
chenden Stammbaum. Sie wür-
den daher auch --im Vergleich mit 
herrenlosen Tieren-- zu wesent-
lich höheren Preisen angeboten. 
Sind Gegenstände (hier: Tiere) 
aus Sicht des Durchschnittsver-
brauchers nicht gleichartig, dürfe 

auf sie ein unterschiedlicher Steu-
ersatz angewendet werden (vgl. 
zuletzt EuGH-Urteil Dyrektor 
Krajowej Informacji Skarbowej 
vom 5. Oktober 2023  ̶  C-146/22). 

Bitte beachten Sie:  
Das vorliegende Urteil bestätigt 
die Auffassung des Gesetzgebers, 
dass es aus seiner Sicht einen 
Handlungsbedarf bei der Anwen-
dung des ermäßigten Steuersat-
zes nach § 12 Abs. 2 Nr. 8 
Buchst. a UStG gibt (vgl. die obi-
gen Ausführungen zu den Ände-
rungen beim § 12 Abs. 2 Nr. 8 
Buchst. a des Wachstumschan-
cengesetzes). Der BFH hat bei 
dem gemeinnützigen Tierschutz-
verein, der Tiere aus dem Ausland 
nach Deutschland vermittelt, näm-
lich erneut die Vorschrift unions-
rechtlich einschränkend angewen-
det. Der ermäßigte Steuersatz 
dürfe nur insoweit angewendet 
werden, als er zu keiner oder ei-
ner nur geringen Gefahr einer 
Wettbewerbsverzerrung führe 
(vgl. BFH-Urteile vom 26. August 
2021 - V R 5/19, vom 23. Juli 
2019 - XI R 2/17, vom 5. April 
2023 - V R 14/22). Bei dem Tier-
schutzverein kam er dann aller-
dings zu dem Ergebnis, dass die-
ser nicht in größerem Umfang in 
Wettbewerb zu nicht begünstigten 
Betrieben getreten sei, weil die 
Tiere der Tierhändler von der Auf-
zucht und vom angebotenen Preis 
her, anders zu beurteilen seien.  

Mit dem Wachstumschancenge-
setz ist der § 12 Abs. 2 Nr. 8 
Buchst. a UStG nunmehr geän-
dert worden. Bei nach § 65 AO 
begünstigten gemeinnützigen Be-
trieben ist danach keine Wettbe-
werbsbetrachtung mehr vorzuneh-
men.  

 

 

 

NEUES VOM BMF 

Ausweis einer falschen Steuer 
in Rechnungen an Endverbrau-
cher 
BMF, Schreiben vom 27. Februar 
2024 – III C 2 - S 7282/19/10001 
:002 

Das BMF hat zum Ausweis einer 
falschen Steuer in Rechnungen 
an Endverbraucher Stellung ge-
nommen. 
 
Hintergrund des BMF-Schreibens 
ist das EuGH-Urteil vom 8. De-
zember 2022, C-378/21, Finanz-
amt Österreich, wonach ein Steu-
erpflichtiger, der eine 
Dienstleistung erbracht hat und in 
seiner Rechnung einen Mehrwert-
steuerbetrag ausgewiesen hat, 
der auf der Grundlage eines fal-
schen Steuersatzes berechnet 
wurde, den zu Unrecht in Rech-
nung gestellten Teil der Mehrwert-
steuer nicht nach Art. 203 der 
Richtlinie 2006/112/EG schuldet, 
wenn keine Gefährdung des Steu-
eraufkommens vorliegt, weil diese 
Dienstleistung ausschließlich an 
Endverbraucher erbracht wurde, 
die nicht zum Vorsteuerabzug be-
rechtigt sind. 
 
Unter „Endverbraucher“ in diesem 
Sinne sollen gemäß BMF Nichtun-
ternehmer und Unternehmer fal-
len, die nicht als solche handeln 
(insbesondere Unternehmer bei 
Leistungsbezug für ihren privaten 
Bereich oder für eine nicht wirt-
schaftliche Tätigkeit im engeren 
Sinne, vgl. auch Abschnitt 2.3 Ab-
satz 1a UStAE).  
 
Das EuGH-Urteil C-378/21 könne 
daher nicht auf Fälle übertragen 
werden, in denen die fragliche 
Rechnung an einen Unternehmer 
für dessen unternehmerischen 
Bereich erteilt worden ist. Dabei 
sei es für die Entstehung der 
Steuerschuld nach § 14c UStG 
nicht ausschlaggebend, ob und 
ggf. inwieweit tatsächlich ein Vor-
steuerabzug vorgenommen wor-
den ist. Daher entstehe die Steuer 
nach § 14c UStG auch dann, 
wenn die Rechnung zum Beispiel 
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an einen Kleinunternehmer, einen 
pauschalierenden Land- und 
Forstwirt oder einen Unternehmer 
mit Ausgangsumsätzen, die den 
Vorsteuerabzug ganz oder teil-
weise ausschließen, erteilt worden 
ist. Denn auch in diesen Fällen 
könne ein Vorsteuerabzug – zum 
Beispiel durch eine spätere Option 
zur Steuerpflicht, über eine spä-
tere Vorsteuerberichtigung nach  
§ 15a UStG oder auch unrechtmä-
ßig – nicht ausgeschlossen wer-
den. 
 

Bitte beachten Sie: 
Das BMF-Schreiben ist unmittel-
bar nach seinem Erscheinen be-
reits überholt. Denn der EuGH hat 
mit seinem Urteil vom 30. Januar 
2024,  C-442/22,  P, festgestellt, 
dass der Art. 203 MwStSystRL 
keine Anwendung finde, wenn 
eine Gefährdung des Steuerauf-
kommens ausgeschlossen sei 
(hier: B2B und nicht B2C wie bei 
C-378/21).  

Die Verwaltung geht im BMF-
Schreiben vom 27. Februar 2024 
noch vom Gegenteil aus, wonach 
das EuGH-Urteil vom 8. Dezem-
ber 2022 nur im B2C-Bereich an-
zuwenden sei. Insofern besteht 
ein klarer Widerspruch zu dem 
EuGH-Urteil vom 30. Januar 
2024. Siehe hierzu die ausführli-
che Darstellung des Urteils im 
VAT Newsletter vom Februar 
2024. 

Zu diesem Thema gehört auch 
der Hinweis  auf das  Urteil des 
FG Köln vom 25. Juli 2023 (8 K 
2452/21; Az. des BFH: V R 
16/23), wonach auch bei unter-
nehmerischen Leistungsempfän-
gern, die nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigt sind, eine 
Gefährdung des Steueraufkom-
mens und damit Art. 203 MwSt-
SystRL ausscheiden soll. 

 

Auch dieses Urteil steht im Wider-
spruch zu dem BMF-Schreiben 
vom 27. Februar 2024. Das FG-
Urteil ist bereits  im VAT Newslet-
ter Dezember 2023 – Januar 2024 
behandelt worden. 

Zudem hat das im BMF-Schreiben 
behandelte EuGH-Urteil vom 8. 
Dezember 2022 auch noch nicht 
zu einem Verfahrensabschluss in 
Österreich geführt. Wie bereits 
seit längerem bekannt war, ist 
durch ein Rechtsmittel der öster-
reichischen Finanzverwaltung der 
Verwaltungsgerichtshof in Öster-
reich mit dem Ausgangsfall noch 
befasst worden (vgl. VAT 
Newsletter Februar 2024). Auf die 
Revision des Finanzamts hat der 
österreichische Verwaltungsge-
richtshof mit Beschluss vom 14. 
Dezember 2023 die Sache jetzt 
erneut dem EuGH mit folgenden 
Fragen vorgelegt:  

1. Betrifft einen Steuerpflichtigen, 
der eine Leistung erbracht hat und 
in seiner Rechnung einen Mehr-
wertsteuerbetrag ausgewiesen 
hat, der auf der Grundlage eines 
falschen Steuersatzes berechnet 
wurde: Ist Artikel 203 der Richtli-
nie 2006/112/EG des Rates vom 
28. November 2006 über das ge-
meinsame Mehrwertsteuersystem 
dahin auszulegen, dass der Steu-
erpflichtige nach dieser Bestim-
mung den zu Unrecht in Rech-
nung gestellten Teil der 
Mehrwertsteuer nicht schuldet, 
wenn die in der konkreten Rech-
nung ausgewiesene Leistung an 
einen Nichtsteuerpflichtigen er-
bracht wurde, auch wenn dieser 
Steuerpflichtige weitere gleichar-
tige Leistungen an andere Steuer-
pflichtige erbracht hat? 

2. Ist als „Endverbraucher, der 
nicht zum Vorsteuerabzug berech-
tigt ist", im Sinne des Urteils des 
Europäischen Gerichtshofs vom 8. 
Dezember 2022, C-378/21, nur 
ein Nichtsteuerpflichtiger zu ver-

stehen oder auch ein Steuerpflich-
tiger, der die konkrete Leistung 
nur für private Zwecke (oder für 
sonstige nicht zum Vorsteuerab-
zug berechtigende Zwecke) in An-
spruch nimmt und deshalb nicht 
zum Vorsteuerabzug berechtigt 
ist? 

3. Nach welchen Kriterien ist bei 
einer vereinfachten Rechnungsle-
gung nach Artikel 238 der Richtli-
nie 2006/112/EG zu beurteilen, für 
welche Rechnungen (allenfalls im 
Rahmen einer Schätzung) der 
Steuerpflichtige den zu Unrecht in 
Rechnung gestellten Betrag nicht 
schuldet, weil keine Gefährdung 
des Steueraufkommens vorliegt?  

Es hätte daher genügend Anlass 
für die deutsche Verwaltung gege-
ben, das BMF-Schreiben weiter 
zu fassen bzw. zumindest den 
Ausgang des Rechtsstreits in Ös-
terreich abzuwarten, bevor geän-
derte Vorgaben bei der Anwen-
dung des § 14c UStG gemacht 
werden.  

  

IN KÜRZE 

Wohnraumvermietung und Vor-
steuerabzug aus Heizungsan-
lage 
BFH, Urteil vom 7. Dezember 
2023, V R 15/21 

Schuldet der Vermieter von 
Wohnraum zum vertragsgemäßen 
Gebrauch auch die Versorgung 
mit Wärme und warmem Wasser, 
stehen Kosten des Vermieters für 
eine neue Heizungsanlage jeden-
falls dann im direkten und unmit-
telbaren Zusammenhang zur steu-
erfreien Vermietung, wenn es sich 
dabei nicht um Betriebskosten 
handelt, die der Mieter gesondert 
zu tragen hat. 

Bitte beachten Sie:  
Seit der Entscheidung des EuGH 
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aus dem Jahr 2015 (EuGH-Urteil 
vom 16. April 2015, C-42/14) be-
steht erheblicher Klärungsbedarf, 
ob die langjährige Verwaltungs-
praxis und Rechtsprechung, wel-
che unter anderem Versorgungs-
leistungen bei Mietverhältnissen 
umsatzsteuerlich als Nebenleis-
tungen qualifiziert (Abschn. 4.12.1 
Abs. 5 UStAE), unionsrechtskon-
form ist. Das FG Münster (5 K 
3866/18 U) hatte im Streitfall noch 
entschieden, dass Energieliefe-
rungen, die ein Wohnungsvermie-
ter an seine Wohnungsmieter er-
bringt, wenn diese über 
Mietnebenkostenabrechnungen 
gesondert für jeden Mieter ab-
rechnen und die Mieter den Ener-
gieverbrauch individuell regeln 
können, keine Nebenleistung zur 
steuerfreien Wohnungsvermie-
tung, sondern eigenständige steu-
erpflichtige Leistungen seien (hier 
mit der Folge, dass ein Vorsteuer-
abzug aus dem Neubau einer Hei-
zungsanlage und Warmwasseran-
lage nicht nach § 15 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 UStG ausgeschlossen sei).  

Dies hat der BFH jetzt anders ge-
sehen. Die Versorgung mit 
Wärme und warmem Wasser ge-
höre im Streitfall zu dem den Mie-
tern geschuldeten vertragsgemä-
ßen Gebrauch, weil Wohnungen 
mit Heizung vermietet worden 
seien. Bei der vorliegend gegebe-
nen leitungsgebundenen Wärme- 
und (Warm-)Wasserversorgung 
schulde der Vermieter  ̶  grund-
sätzlich anders als bei Strom, 
ohne dass es insoweit einer ge-
sonderten Vereinbarung bedürfe  ̶   
die Versorgung mit Wärme, mithin 
das Vorhalten einer intakten Hei-
zungsanlage und unabhängig von 
der genauen technischen Ausge-
staltung damit auch die Warm-
wasserversorgung. Umfasse  ̶  als 
objektiver Umstand  ̶  die Wohn-
raumüberlassung zum vertragsge-
mäßen Gebrauch auch die Ver-
sorgung mit Wärme und warmem 
Wasser, seien die Kosten für den 
Erwerb und die Installation einer 
Heizungsanlage grundsätzlich 

Kostenelemente der steuerfreien 
Vermietung. Bestätigt werde der 
zur steuerfreien Vermietung be-
stehende direkte und unmittelbare 
Zusammenhang auch dadurch, 
dass der Einbau einer wesentlich 
verbesserten Heizungsanlage un-
ter den Voraussetzungen einer 
energetischen Modernisierung zu 
einer Mieterhöhung nach §§ 555b, 
559 BGB und damit zu einer Erhö-
hung des steuerfreien Entgelts, 
nicht aber zu umlagefähigen Be-
triebskosten geführt hätte, wobei 
im Übrigen bloße Erhaltungsmaß-
nahmen für eine Mieterhöhung 
nach § 559 Abs. 2 BGB nicht aus-
reichen würden.  

Entgegen dem Urteil des FG sei 
der Vorsteuerabzug aus dem Er-
werb und der Installation der Hei-
zungsanlage daher nach § 15 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 UStG ausge-
schlossen, da Erwerb und Installa-
tion der Anlage in einem direkten 
und unmittelbaren Zusammen-
hang mit der nach § 4 Nr. 12 Satz 
1 Buchst. a UStG steuerfreien 
Vermietung gestanden hätten. 

 

AUS ALLER WELT 

TaxNewsFlash Indirect Tax 
KPMG-Beiträge zu indirekten 
Steuern aus aller Welt 

Die nachfolgenden und weitere 
Beiträge finden Sie hier. 

15 Mar - France: VAT recovery for 
Olympics operators with new ex-
penses in France 

11 Mar - EU: VAT obligations of 
digital platforms pre-2015 (CJEU 
referral) 

8 Mar - Netherlands: Consultation 
on draft bill on VAT adjustment on 
services to immovable property 

7 Mar - UK: “Spring Budget” 2024 
includes changes to VAT registra-
tion and deregistration thresholds 

5 Mar - Czech Republic: No ex-
emption under EU VAT common 
system when proof not provided 
that recipient is taxable person 
(CJEU judgment) 

22 Feb - Italy: New rules for fiscal 
representatives of non-EU compa-
nies 

20 Feb - Netherlands: Guidance 
on application of zero VAT rate 

20 Feb - Poland: Draft legislation 
implementing new reporting obli-
gations for digital platform opera-
tors (DAC7) 

20 Feb - Poland: Guidance and 
consultation on national e-invoic-
ing system (KSeF) 

15 Feb - Netherlands: Qualifica-
tion of land as developed or unde-
veloped for VAT purposes (Su-
preme Court decision) 

 
 
VERANSTALTUNGEN  

https://home.kpmg/us/en/home/insights/2018/05/taxnewsflash-indirect-tax.html
https://kpmg-zukunftsgipfel-digitale-transformation-2024.events.rooom.com/register?referer=aem-event
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Internationales Netzwerk  
von KPMG  
Auf der Website von KPMG In-
ternational** finden Sie frei zu-
gänglich viele wichtige Hin-
weise zum Umsatzsteuerrecht 
im In- und Ausland. Insbeson-
dere können Sie den Tax-
NewsFlash Indirect Tax und 
den TaxNewsFlash Trade & 
Customs bestellen, die zu die-
sen Themen News aus aller 
Welt enthalten. Gerne beraten 
wir Sie mithilfe unseres Netz-
werks zu internationalen Fra-
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Unsere Website / LinkedIn 
Besuchen Sie für aktuelle Infor-
mationen auch unsere Website 
sowie unsere LinkedIn-Seite 
Indirect Tax Services. 
* Trade & Customs 

** Bitte beachten Sie, dass KPMG Internatio-
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